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Beschlussvorlage

Beschluss über die Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die 
Funktionsinhaber der Freiwilligen Feuerwehr Utecht

Status allgemein: öffentlich

Verfasser: Herr Martin Kalugin
Beratungsfolge Ö Utecht

Sachverhalt:
Das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung hat die Verordnung über die Aufwands- 
und Verdienstausfallentschädigung für die ehrenamtlich Tätigen der Freiwilligen 
Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern 
(Feuerwehrentschädigungsverordnung - FwEntschVO M-V) mit Wirkung ab dem 01.01.2024 
geändert (Anlage 1).
So wie der Innenminister Herr Christian Pegel in einer offiziellen Pressemitteilung vom 
03.10.2023 (Anlage 2) bekannt gegeben hat, sei diese Änderung nach knapp zehn Jahren 
dringend notwendig gewesen, um nicht zuletzt auch die gebotene Dankbarkeit und 
Wertschätzung für dieses extrem wichtige Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr auszudrücken.
Durch diese Änderung wurden u.a. die Höchstsätze der Aufwandsentschädigungen für 
Wehrführungen und deren Stellvertretungen angehoben. Auch wurden u.a. Jugend- und 
Gerätewarte sowie deren Stellvertretungen explizit durch den § 5 Abs. 2 FwEntschVO M-V 
benannt (vorher allg. Personen mit besonderen Aufgaben). Folgende Höchstsätze ergeben 
sich durch die vorgenannten Änderungen (Auszug):

Funktion Entschädigung > neu <

Gemeindewehrführer 250,00 € / Monat

stellvertretende Gemeindewehrführer 125,00 € / Monat

Jugendfeuerwehrwarte 125,00 € / Monat

stellvertretende Jugendfeuerwehrwarte 62,50 € / Monat

Gerätewarte 100,00 € / Monat

stellvertretende Gerätewarte 50,00 € / Monat

Die Gemeindevertretung entscheidet als oberste Dienstbehörde eigenständig durch 
Beschluss über die Höhe der Aufwandsentschädigungen und setzt diese in Form von 
monatlichen Pauschalbeträgen fest. Bei der Bemessung der Aufwandsentschädigung kann 
u.a. auch die Gebietsgröße, die Einwohnerzahl, die einsatztaktischen Besonderheiten, die 
Art und Größe der Feuerwehrabteilungen Berücksichitgung finden. Das Recht der 
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Gemeindevertretung, in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag eine über die geregelten 
Höchstsätze hinausgehende Entschädigung festzulegen, bleibt durch die Neuregelung 
unberührt.

Folgende Entschädigungen wurden bislang an Funktionsinhaber der Freiwilligen Feuerwehr 
in der Gemeinde Utecht ausgezahlt:

Funktion Entschädigung > bisher <

Gemeindewehrführer 170,00 € / Monat

stellvertretender Gemeindewehrführer 85,00 € / Monat

Jugendfeuerwehrwart 85,00 € / Monat

stellvertretender Jugendfeuerwehrwart 0,00 € / Monat

Gerätewart 0,00 € / Monat

stellvertretender Gerätewart 0,00 € / Monat

Unter Berücksichtigung der latent hohen Anforderungen an Funktionsträger der Freiwilligen 
Feuerwehren, der stetig steigenden Verbraucherpreise und um eine Ungleichbehandlung 
innerhalb der amtsangehörigen Gemeinden im Amtsbereich Rehna zu vermeiden, wird von 
Seiten der Amtsverwaltung empfohlen, die Höchstsätze zu gewähren.
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Utecht beschließt als oberste Dienstbehörde, die 
Aufwandsentschädigung der Funktionsträger der Gemeindefeuerwehr Utecht wie folgt 
festzulegen:

Funktion Entschädigung > Empfehlung <

Gemeindewehrführer 250,00 € / Monat

stellvertretender Gemeindewehrführer 125,00 € / Monat

Jugendfeuerwehrwart 125,00 € / Monat

stellvertretender Jugendfeuerwehrwart 62,50 € / Monat

Gerätewart 100,00 € / Monat

stellvertretender Gerätewart 50,00 € / Monat

Die hiermit festgelegten Entschädigungen werden rückwirkend ab dem 01.01.2024 an die 
betreffenden Funktionsträger ausgezahlt.

Finanzielle Auswirkungen:
Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 4.470,00 € jährlich.

Anlagen:
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Anlage 1 - FwEntschVO M-V
Anlage 2 - Pressemitteilung Innenministerium
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Verordnung über die Aufwands- und Verdienst-
ausfallentschädigung für die ehrenamtlich Tätigen

der Freiwilligen Feuerwehren und der Pflicht-
feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern

(Feuerwehrentschädigungsverordnung - FwEntschVO M-V)
Vom 11. Dezember 2023

Zum 20.02.2024 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Titel Gültig ab

Verordnung über die Aufwands- und Verdienstausfallentschädigung für die
ehrenamtlich Tätigen der Freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren
in Mecklenburg-Vorpommern (Feuerwehrentschädigungsverordnung - FwEntsch-
VO M-V) vom 11. Dezember 2023

01.01.2024

Eingangsformel 01.01.2024

§ 1 - Grundsätzliches 01.01.2024

§ 2 - Höchstsätze der Aufwandsentschädigungen für Wehrführungen und deren
Stellvertretungen

01.01.2024

§ 3 - Beginn und Ende des Anspruchs 01.01.2024

§ 4 - Bemessung der Aufwandsentschädigungen 01.01.2024

§ 5 - Personen mit besonderen Aufgaben 01.01.2024

§ 6 - Verdienstausfallentschädigung für beruflich Selbstständige 01.01.2024

§ 7 - Höhe der Verdienstausfallentschädigung 01.01.2024

§ 8 - Geltendmachung des Anspruchs 01.01.2024

§ 9 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten 01.01.2024

Aufgrund des § 32 Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit § 24 Absatz 2 und § 13 Absatz 5 des Brand-
schutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dezember 2015
(GVOBl. M-V S. 612), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVOBl. M-V S. 400,
402) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung:

§ 1
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Grundsätzliches

(1) Aufwandsentschädigungen sind dem in dieser Verordnung aufgeführten Personenkreis bis zur an-
geführten Höhe in Geld zu zahlen. Damit sind sämtliche erhöhte Aufwendungen ehrenamtlicher Funk-
tionsträgerinnen und Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren gleich wel-
cher Art abgegolten.

(2) Verdienstausfallentschädigung erhalten beruflich selbstständige Mitglieder der Freiwilligen Feu-
erwehren und Pflichtfeuerwehren durch die zuständige kommunale Körperschaft als Erstattung für
einen durch die Teilnahme an Einsätzen, Übungen sowie Aus- und Fortbildungen entstandenen Ver-
dienstausfall.

§ 2
Höchstsätze der Aufwandsentschädigungen für

Wehrführungen und deren Stellvertretungen

(1) Die an die jeweiligen Wehrführungen, die ihre Tätigkeit im Ehrenbeamtenverhältnis ausüben, zu
zahlende Aufwandsentschädigung darf folgende monatliche Höchstbeträge nicht überschreiten:

1. Kreiswehrführerin oder Kreiswehrführer 1.200 Euro,

2. Stadtwehrführerin oder Stadtwehrführer in kreisfreien Städten 400 Euro,

3. Amtswehrführung bei Ämtern mit bis zu zehn Gemeinden 400 Euro,

  für Ämter mit mehr als zehn Gemeinden zusätzlich für jede weitere Ge-
meinde 20 Euro,

4. Gemeindewehrführerin oder Gemeindewehrführer in amtsfreien Gemein-
den 400 Euro,

5. Gemeindewehrführerin oder Gemeindewehrführer in amtsangehörigen Ge-
meinden 250 Euro

  zusätzlich je Ortswehr 20 Euro,

6. Ortswehrführerin oder Ortswehrführer in kreisfreien und großen kreisange-
hörigen Städten 250 Euro,

7. Ortswehrführerin oder Ortswehrführer in amtsfreien und amtsangehörigen
Gemeinden 200 Euro.

(2) Die Stellvertretungen der in Absatz 1 Satz 1 genannten Funktionsträgerinnen und Funktionsträger
erhalten eine Aufwandsentschädigung, die höchstens die Hälfte der nach § 4 für diese Funktionsträ-
gerinnen und Funktionsträger festgesetzten Aufwandsentschädigung betragen darf. Für die Dauer der
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Übernahme der tatsächlichen Funktionsausführung kann die Entschädigung der regulären Amtsinha-
berinnen und Amtsinhaber bis zur vollen Höhe gezahlt werden.

§ 3
Beginn und Ende des Anspruchs

(1) Der Anspruch auf Entschädigung entsteht mit Beginn des Monats, in dem die oder der Berechtigte
die Funktion antritt.

(2) Ist die oder der Berechtigte länger als drei Monate an der Funktionsausübung verhindert, so ruht
der Entschädigungsanspruch für die über drei Monate hinausgehende Zeit. Wird die Funktion wieder
aufgenommen, so gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Der Anspruch auf Entschädigung endet unmittelbar mit Monatsablauf bei Verlust der Funktion,
Ausschluss oder Austritt aus der Feuerwehr.

§ 4
Bemessung der Aufwandsentschädigungen

(1) Die Höhe der Aufwandsentschädigung wird durch Beschluss der jeweiligen obersten Dienstbehör-
de (Gemeindevertretung, Amtsausschuss, Kreistag) bestimmt und in monatlichen Pauschalbeträgen
festgesetzt. § 2 Absatz 1 Satz 1 regelt dafür Höchstsätze.

(2) Bei der Höhe der Aufwandsentschädigung soll insbesondere berücksichtigt werden:

1. die Gebietsgröße und die Einwohnerzahl des Zuständigkeitsbereiches,

 

2. einsatztaktische Besonderheiten des Zuständigkeitsbereiches,

 

3. die Art und Größe der Feuerwehrabteilungen und der Feuerwehren,

 

4. die Anzahl der Einsatzfahrzeuge,

 

5. die Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für Dienstfahrten jeglicher Art,

 

6. die Bereitstellung von dienstlichen Mobil- und Festnetztelefonen sowie einem Internetzugang
(auch in Feuerwehrhäusern und Geschäftsstellen) und

 

7. die Möglichkeit der Nutzung von Geschäftsstellen und Verwaltungen für Verwaltungsarbeiten.

 

(3) Die jeweiligen obersten Dienstbehörden können in begründeten Ausnahmefällen, zusätzlich zu den
in § 2 Absatz 1 Satz 1 genannten Beträgen, auf Antrag eine darüber hinaus gehende Entschädigung
beschließen.

§ 5
Personen mit besonderen Aufgaben

(1) Personen mit besonderen Aufgaben können gemäß § 24 Absatz 2 Satz 2 Brandschutz- und Hilfe-
leistungsgesetz M-V Aufwandsentschädigungen in angemessener Höhe gezahlt werden. Dazu zählen
insbesondere Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Leiterinnen und Leiter von Einsatzabteilungen. Die
Regelungen des § 3 und des § 4 Absatz 1 und 2 gelten entsprechend.
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(2) Für die Jugendfeuerwehrwartinnen oder Jugendfeuerwehrwarte sowie Gerätewartinnen und Gerä-
tewarte können Aufwandsentschädigungen bis zu folgender maximalen Höhe monatlich als angemes-
sen angesehen werden:

1. Kreisjugendfeuerwehrwartin oder Kreisjugendfeuerwehrwart

 

400 Euro,

2. Stadtjugendfeuerwehrwartin oder Stadtjugendfeuerwehrwart

 

200 Euro,

3. Amtsjugendfeuerwehrwartin oder Amtsjugendfeuerwehrwart

 

250 Euro,

4. Jugendfeuerwehrwartin oder Jugendfeuerwehrwart

 

125 Euro,

5. Gerätewartin oder Gerätewart nach Feuerwehrdienstvorschrift

 

100 Euro.

Für die Stellvertretungen gilt § 2 Absatz 2 entsprechend. Für den Beginn und das Ende des Anspruchs
sowie für die Bemessung der Aufwandsentschädigungen gelten die §§ 3 und 4 entsprechend.

§ 6
Verdienstausfallentschädigung für beruflich Selbstständige

(1) Beruflich selbstständige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren erhalten
auf Antrag für glaubhaft gemachten Verdienstausfall, der ihnen durch Ausübung des Dienstes im Sin-
ne des § 1 Absatz 2 entstanden ist, eine Entschädigung.

(2) Verdienst, der außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit hätte erzielt werden können, bleibt außer
Betracht. Eine tägliche Arbeitszeit von acht Stunden wird als regelmäßig angesehen.

(3) Anstelle der Entschädigung nach Absatz 1 können die notwendigen Kosten für eine Vertretung er-
stattet werden.

(4) Eine berufliche Nebentätigkeit begründet den Anspruch nach Absatz 1 nicht.

§ 7
Höhe der Verdienstausfallentschädigung

Die Verdienstausfallentschädigung beträgt pauschal 40 Euro für jede angefangene Stunde und höchs-
tens 320 Euro je Tag. Wird von den Antragstellern konkret nachgewiesen, dass der Verdienstausfall
diese Entschädigung übersteigt, wird als Tagessatz der dreihundertste Teil der Jahreseinkünfte bis
zum Höchstbetrag von 500 Euro je Tag erstattet.

§ 8
Geltendmachung des Anspruchs
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Die Verdienstausfallentschädigung wird nur auf Antrag bei der jeweiligen zuständigen kommunalen
Körperschaft gewährt.

§ 9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Feuerwehrentschädigungsverord-
nung vom 28. November 2013 (GVOBl. M-V S. 667) außer Kraft.
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Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

03.10.2023 – 10:00 Uhr

IM-MV: Neue Entschädigungsverordnung für Feuerwehrleute in der letzten Phase

Schwerin (ots) -

Laut Innenminister Christian Pegel läuft aktuell die letzte Phase auf dem Weg zu einer überarbeiteten Feuerwehr-
Aufwandsentschädigungsverordnung. "Wir haben als Innenministerium am 7. September die Verbandsanhörung - also
beispielsweise des Landesfeuerwehrverbandes und des Städte- und Gemeindetages - eingeleitet und werden diese am Donnerstag
nach vier Wochen abschließen", so der Minister. Dem seien in den vergangenen Monaten Gespräche mit dem
Landesfeuerwehrverband vorausgegangen, ebenso hätten für eine Einzelfrage sogenannte Fragen einer möglichen Konnexität
geklärt werden müssen, bevor die jetzige abschließende Verbändebeteiligung habe eingeleitet werden können, so Pegel.

Er bedaure, dass das langfristige Ziel des Innenministeriums, bis zum Ende des Sommers die Aufwandsentschädigungsverordnung
für die ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren überarbeitet zu haben, knapp verfehlt werde. "Am Ende geht es
nach einem intensiven Prozess jetzt darum, die erforderlichen Verfahrensschritte ordnungsgemäß zu Ende zu führen, um die neue
Verordnung auf rechtssichere Beine zu stellen", so Pegel. "Wir warten die Rückmeldungen ab und hoffen, dass nach unseren
intensiven Gesprächen mit den Beteiligten weitgehend zugestimmt wird, dann werden wir den Überarbeitungsprozess zeitnah im
Interesse der ehrenamtlichen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden erfolgreich abschließen und nach knapp zehn Jahren die
dringend gebotene Anpassung der Aufwandsentschädigungsverordnung in Kraft setzen können", skizziert der Innenminister das
weitere Vorgehen. Damit werde die gebotene Wertschätzung und Dankbarkeit für dieses "extrem wichtigen Ehrenamt Freiwillige
Feuerwehr" zeitnah in Verordnungskraft erwachsen, so Pegel.

Mit der Aufwandsentschädigungsverordnung für die Freiwilligen Feuerwehren werden die durch die Kommunen maximal
festsetzbaren Beträge für die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
festgesetzt. "Die tatsächlich in der jeweiligen Kommune zu zahlende Aufwandsentschädigung wird aber in jeder Kommune durch
eine eigene kommunale Satzung festgelegt - sie darf maximal die Höchstbeträge aus dieser Landesverordnung vorsehen oder sich
für einen Wert bis zu diesem Höchstbetrag entscheiden", erläutert der Innenminister. Dabei werde für verschiedene besondere
Ämter eine funktionsbezogene Pauschale ermöglicht, so für die Kreis-, Amts-, Orts-, Stadt- und Gemeindewehrführer.

Nach einem längeren Erörtertungsprozess mit den Kreis- und dem Landesfeuerwehrverband sowie den Praktikern des Ehrenamtes
Freiwillige Feuerwehr wird eine solche pauschalierte Funktionsaufwandsentschädigung künftig auch für die Jugendwarte der
Freiwilligen Feuerwehren ermöglicht. Deutlich angehoben werden sollen nach dem Verordnungsentwurf auch die
Verdienstausfallentschädigungsmöglichkeiten für Selbständige. Wenn beispielsweise selbständige Handwerker als Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehren ausrücken, können diese für die dadurch eingebüßten Einnahmen ihrer selbständigen Tätigkeit künftig bis
zu 40 Euro Verdienstausfallentschädigung je ehrenamtlich im Feuerwehrdienst eingesetzter Stunde, doppelt so viel wie bislang,
erhalten. "Auch hier gilt aber: Die Kommune regelt in einer eigenen Satzung welcher Betrag - maximal aber der Höchstbetrag aus
der Landesverordnung - in der jeweiligen Gemeinde geleistet wird", ergänzt Pegel.

Die neue Aufwandsentschädigungsverordnung sieht Anpassungen der Aufwandspauschalen für Kreiswehrführer von bislang
maximal 700 Euro auf künftig maximal 1.200 Euro, bei den Stadtwehrführern von 270 Euro auf 400 Euro und in den Gemeinden
von 200 Euro auf 400 Euro vor. Die maximale Verdienstausfallentschädigung soll von bislang 20 Euro auf künftig maximal 40 Euro
je Stunde, maximal 320 Euro am Tag (bislang: maximal 160 Euro), in Ausnahmefällen maximal 500 Euro je Tag (bislang: maximal
250 Euro je Tag), angehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung 
Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium f�r Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell 
Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108531/5617146 abgerufen werden.
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